
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 
 

Vorlage Nr. 426/06 
 
 

Betreff: 
 

Bebauungsplan Nr. 17, Kennwort: "Basilikastraße", der Stadt 
Rheine 
I. Aufhebung des Offenlegungsbeschlusses vom 14. 06. 2006 
II. Offenlegungsbeschluss 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Stadtentwicklungsaus-
schuss "Planung und Um-
welt" 

27.09.2006 Berichterstattung 
durch: 

Herrn Dr. Kratzsch 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
5101 Stadtplanung 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnah-

me 
 
 

     € 

Objektbezogene 
Einnahmen 
(Zuschüs-

se/Beiträge) 

 

     € 

Eigenanteil 
 
 
 
 

     € 

Jährliche Folge-
kosten 
 

 keine 
 

     € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzie-
rung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, 
Risiken, 
über- und außerplanmäßige 
Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvor-
schläge) 
siehe Ziffer       der 
Begründung 

 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 

      
 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 426/06 
 
Vorbemerkung/Kurzerläuterung: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine hat in 
seiner Sitzung am 14. Juni 2006 die Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 17, 
Kennwort: „Basilikastraße“ beschlossen. 
 
Zwischenzeitlich ist zum Bebauungsplan eine schalltechnische Untersuchung er-
stellt worden. Als Ergebnis dieser Analyse ist festzuhalten, dass entlang der Basi-
likastraße und der Elter Straße passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich 
sind. Die entsprechenden Festsetzungen sind in den Planentwurf eingearbeitet 
worden. Zusätzlich sind an der nordöstlichen Grenze des Bebauungsplanes Berei-
che gekennzeichnet worden, die durch die Lärmemissionen des Freibades vorbe-
lastet sind. In diesen Flächen dürfen keine Gebäude mit schutzbedürftigen Auf-
enthaltsräumen errichtet werden. 
 
In bisher beschlossenen Bebauungsplanentwurf war der Böschungsbereich des 
Hemelter Baches als öffentliche Grünfläche ausgewiesen um den Stadtpark um 
diese Flächen zu erweitern. Diese Erweiterungsabsicht wurde aufgegeben, die 
Böschungsflächen sollen auch weiterhin in privater Hand verbleiben. Sie werden 
deshalb als private Grünfläche dargestellt.  
 
Formell ist deshalb zur Weiterführung des Bebauungsplanes der Offenlegungsbe-
schluss vom 14. Juni 2006 aufzuheben und mit der geänderten zeichnerischen 
Darstellung erneut zu beschließen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
I. Aufhebung des Offenlegungsbeschlusses vom 14. Juni 2006 
 
Der vom Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine 
am 14. Juni 2006 gefasste Offenlegungsbeschluss wird aufgehoben. 
 
 
II.  Offenlegungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 2 BauGB der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 17, 
Kennwort: "Basilikastraße", der Stadt Rheine nebst Begründung und den wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszu-
legen ist. 
 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt: 
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im Norden/Nordosten: durch den Hemelter Bach, 
im Osten:   durch die Westseite der Glienhorststraße, 
im Süden:   durch die Nordseite der Elter Straße, 
im Westen:   durch die Westseite der Basilikastraße. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan geometrisch eindeutig fest-
gelegt. 
 
Für die Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in 
der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und 
in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Umweltprüfung 
bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein an-
erkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleit-
planes angemessenerweise verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprü-
fung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
 
 


